
Ablauf der Sprachstandsfeststellungen beim Kind und der zugehörigen Eingaben im KBEweb: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den gelb markierten Zeitpunkten (1.SSF, 2.SSF, 3.SSF) erfolgt die Eingabe ins KBEweb. Jeweils davor die Beobachtung beim Kind. Wenn ein Kind am 
Ende des vorvorletzten Kindergartenjahres nicht beobachtet werden kann (weil es da beispielsweise noch nicht in der Einrichtung ist), dann muss die 
Beobachtung am Beginn des vorletzten Kindergartenjahres erfolgen, so rechtzeitig, dass die Eingaben bis zum 1. Dezember (Fallfrist!) abgeschlossen 
sind. 
 
Welche Kinder sind bei der 2.SSF nachzuerfassen? 
Kinder im vorletzten Kindergartenjahr, die nach dem Referenzzeitraum im Oktober und vor dem 31.12. desselben Kindergartenjahres neu in die Einrichtung 
gekommen sind und Sprachförderbedarf haben. 
 
Welche Kinder sind bei der 3.SSF nachzuerfassen? 
Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr, die zwischen dem 1.9. und dem 31.12. desselben Kindergartenjahres neu in die Einrichtung gekommen 
sind und Sprachförderbedarf haben (betrifft grundsätzlich Kinder, die nur im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr den Kindergarten besuchen, oder 
Kinder, die erst im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr einen Sprachförderbedarf haben). 
 
Sind Kinder, die nach dem Jahreswechsel neu in die Einrichtung kommen und Sprachförderbedarf haben, nachzuerfassen? 
Grundsätzlich Nein. Diese Kinder sind weder bei der 2.SSF noch bei der 3.SSF nachzuerfassen. 
ABER - Ausnahme: Kinder, die in ihrem vorletzten Kindergartenjahr nach dem Jahreswechsel neu in die Einrichtung kommen, sind bei der 3.SSF 
nachzuerfassen, wenn sie in ihrem letzten verpflichtenden Kindergartenjahr bis nach dem Jahreswechsel in der Einrichtung bleiben. 
 
Ein Kind ohne Sprachförderbedarf bei der 1.SSF hat einen Sprachförderbedarf bei der 2.SSF. Was ist zu tun?  
Diese Kinder sind bei der 3.SSF mit den Punkten der 2.SSF und den Punkten der 3.SSF nachzuerfassen. Die Punkte der 1.SSF dürfen in diesem Fall nicht 
eingegeben werden, weil bei der 1.SSF kein Sprachförderbedarf gegeben war. 
 
Was ist zu tun, wenn ein Kind mit Sprachförderbedarf ein Integrationskind wird? 
Diese Kinder sind vor Jahreswechsel auszuscheiden. 
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